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Die Dokumentation des "6. Rundfunkurteils" des Bundesverfassungs
gerichts von 1991 umfaßt alle wesentlichen Vorgänge dieser bedeutsamen
Entscheidung, mit der die Bestands- und Entwicklungsgarantie des
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öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestätigt und auf neue Überta
gungstechniken sowie auf neue Organisationsformen ausgedehnt wurde.

Zur Erinnerung: Gegen das WDR-Gesetz von 1985 sowie gegen das Lan
desrundfunkgesetz von Nordrhein-Westfalen von 1987 hatte jeweils die
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages - im ersten Fall durch die
FDP unterstützt - ein Normenkontrollverfahren in Karlsruhe beantragt.
Gegenüber dem WDR-Gesetz monierten die Verfasser des Schriftsatzes,
die Medienrechtler Peter Lerche und Reinhart Ricker, die dadurch dem
öffentlich-rechtlichen WDR eingeräumte Möglichkeit, sich im Rahmen der
"Grundversorgung" aller technischen Möglichkeiten der Programmverbrei
tung zu bedienen und dabei auch Kooperationen mit privatrechtlichen An
bietern einzugehen. Damit habe das Gesetz dem WDR einen "quasi
privatwirtschaftlich-unternehmerischen Aktionsradius derartiger Quantität
und Qualität eröffnet, daß eine weitgehend rechtliche Ungebundenheit die
ses Potentials zu konstatieren" (S.28) sei. Durch die so ermöglichte
"ungehemmte Beteiligung" an privatwirtschaftlichen Unternehmungen aller
Art sei die "Verfassungsstruktur einer öffentlich-rechtlichen Anstalt"
(s.S.29) gefährdet.

Unterstützt wurde der Antrag von Stellungnahmen der Bundesverbände der
Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, des Bundesverbandes Kabel und Sa
tellit sowie vom Bundesinnenministerium (!). Die Gegenposition wurde
von der nordrhein-westfalischen Landesregierung sowie von der ARD for
muliert. Diese Stellungnahmen sind allesamt in der vorliegenden
Dokumentation enthalten. (Daneben auch eine Replik der Bayerischen
Staatsregierung auf den Schriftsatz des Innenministeriums, womit die Zu
ständigkeit der Bundesländer für das Rundfunkwesen auch gegenüber der
EG betont wird.)

Ähnlich stellte sich die Interessenlage beim zweiten Normenkontrollantrag
dar, der dem BVerfG vorlag. Hier hatte Reinhart Ricker für die
CDU/CSU-Fraktion den Schriftsatz verfaßt, unterstützt von Stellungnah
men des BDZV, von dessen Regionalverband in NRW sowie wiederum
vom Bundesinnenminsterium. Der Kreis der ablehnenden Positionen
reichte in diesem Falle von Landtag und Landesregierung über die ARD
bis hin zur nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Runkfunk (LfR).
Auch zu diesem Antrag sind alle Stellungnahmen dokumentiert, einschließ
lich einer Replik von Ricker auf die Positionen von UR und Landesregie
rung.

Worum ging es in diesem zweiten Fall? Im wesentlichen monierten die
Antragsteller das nordrhein-westfälische "Zwei-Säulen-Modell", wonach
für die Veranstaltung von lokalem Rundfunk eine für das Programm zu
ständige binnenpluralistisch organisierte Veranstaltergemeinschaft und eine
für die technischen und ökonomischen Belange zuständige Be-
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triebsgesellschaft gegründet werden sollen. Dieses Modell widerspreche
"aufgrund der Trennung der redaktionellen Programmträgerschaft und der
wirtschaftlichen Betriebsführung der Rundfunkfreiheit" (S.307). Außerdem
sei das Modell angesichts zahlreicher restriktiver Auflagen "bis zur
Funktionsunfähigkeit stranguliert" und würde aufgrund der verordneten
"inneren Rundfunkfreiheit" eine "privatautonome Programmgestaltung"
(ebd.) von vorneherein ausschließen. Darüber hinaus werde das
"Programmonopol" des WDR durch die ihm eröffnete Möglichkeit, sich an
privaten Anbietergemeinschaften zu beteiligen, nun auch auf den regiona
len/lokalen Raum ausgedehnt.

Das BVerfG wies bekanntlich beide Anträge in ihrer Substanz zurück. Es
betonte abermals die Gewährleistung der Grundversorgung durch die öf
fentlich-rechtlichen Anstalten und die erweiterte deren Bestands- und Ent
wicklungsgarantie auf "die neuen Dienste mittels neuer Techniken, die
künftig Funktionen des herkömmlichen Rundfunks übernehmen können"
(S.531).

Das Gericht verwarf den Gedanken der "Modellkonsistenz" und betonte
demgegenüber die Freiheit des Landesgesetzgebers, auch Mischformen zu
erproben. Dem "Zwei-Säulen-Modell" wurde attestiert, es sei
"verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden" (S.532), da auch eine
"binnenpluralistische Organisation des Rundfunks" geeignet sei, die Rund
funkfreiheit zu sichern. Bestätigt wurde ebenfalls, daß die Gewähr der
Meinungsvielfalt ein zulässiges Auswahlkriterium auch bei der Lizenzver
gabe an private Anbieter sei. Und was die Kooperation einer öffentlich
rechtlichen Anstalt mit privaten Anbietern betreffe, so sei diese nicht zu
beanstanden, sofern "der öffentlich-rechtliche Rundfunk imstande bleibt,
seinen Grundversorgungsauftrag ungeschmälert zu erfüllen" (ebd.).

Ein Sieg auf der ganzen Linie also für die NRW-Landesregierung, für den
WDR und die ARD. Auch auf den "Nebenschauplätzen" der Auseinander
setzung erhielten die Antragsteller ablehnenden Bescheid, so im Streit um
das Recht der öffentlich-rechtlichen Anstalten, eigene Programmzeit
schriften herauszugeben. Dies wird ihnen vom BVerfG gestattet, allerdings
nicht zu rein kommerziellen Zwecken. Die in der vorliegenden Do
kumentation abschließend veröffentlichten Stellungnahmen von ARD und
UR zum Urteil des BVerfG fallen entsprechend optmistisch aus. Negative
Äußerungen, die es ja auch gab, und die vor allem die prohibitive Wirkung
beider Gesetze für den privaten Lokalfunk betonten, sind im vorliegenden
Band - aus welchen Gründen auch immer - nicht enthalten.

Dennoch kann die Dokumentation, die durch ein Sachregister ergänzt ist,
womit die Genese eines Streitpunktes - ausgehend von den Anträgen über
die Stellungnahmen bis zum Urteilsspruch - verfolgt werden kann, als um-
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fassend und für die rundfunkrechtlich interessierte Fachöffentlichkeit als
überaus hilfreich gelten.

Klaus Betz (Berlin)


